
Buchbesprechun gen 

Qua Kirchhtima, Politische /ureiz - Ver­
wendung juriHi!Cher VulllhremmöglidJ­
keiten zu polilüchen Zwecken, 
Luchterhand Verlag NeuwiedlBerlin 1965, 
686 S., Ln. 45,- DM 

K. stellte sich die Aufg;Lbe, lOdie konkrete 
Beschaffenheit und Zwec:kbedingtheit der 
politischen Justiz in bestimmten politischen 
und gesellscbJHid:J.en Sicu;L.cionen, io de­
nen 3n sie appelliert wird, zu beleudHenc 
(5. I f). Die Rolle der Guidttc ist dazu 
bestimmt. sC:l:ltlime Integration var:lnzu­
treiben, in dem sie .politismc Feinde des 
beStehenden Regitnb"03m Regeln eliminiert, 
die vorher festgelegt sind.c. D:ls Gerichts­
verfahren dient der Legitimierung, damit 
auch der Einengung politiscnen Handclns 
(5. 26). Aber die Bedeutung soldter ge­
richtsfärmiger Verfahren ist durm die ge­
sellsmaJtlime Entwicklung gegenüber :1n­
deren Inst:1nzen zurückgetreten. Die 
Kontrolle potentiell feindlidler Gruppen 
und deren Isolierung ist Aufgabe der ge­
sellschaftlichen Instirutionen (P:1tteien, Ge­
werksch:1A:en, Verb:inde usw.). Die Funk­
tion der Ger ichte ise weniger die effekive 
Un[erdrückun~ :1Is die Mobilisierung und 
Manipulation öffentlicher Meinung (S. 
~I ff). » W:1S d:1nn vom Geridlt abgeurteilt 
werden soll, ise nidlt das Tun, das die Or­
g:1ne der Staatsgew:1lt unterbinden wollen, 
sondern sind :115 stellvertretend her:1usge­

sudlte H:1ndlungeo<l: (S. 89). Nicht pollti­
sme Opposition steht vor Geridlt, sondern 
der Tater, dessen H3.ndlungen aus dem 
Bezugsrahmen polieisdler Aktion herJ.us­
genommen sind und unter den abstrJ.kcen 
juriseisdlen Tatbestand subsumiere werden, 
ohne dJ.ß dessen hiseorume Bcdingtheit 
zur DebJ.Hc steht. Die Personalisierungen 
werden über die R:idc!sführerthcorien ge­
w:ihrleisccc. 
Der Rahmen der K.'scnen Untersuchung ist 
so weit gesteckr, die herJ.ngczogenen Ma-

teri:1lien sind ebenso vielf:iltig wie pr:izise 
be:1rbeicet, daß eine Erörterung einzelner 
An3.lysen unmöglich ist. Hervorzuheben 
sind die Ausführungen zum Belcidiguogs~ 
prozeß .. gegen. den ersten Pr:isidenten 
der Weimarer Republik, Friedrich Ebert 
(5. IH ff), sowie das Verfahren des Ver­
botes der KPD vor dem Buodesverf:1s­
sungsgerichcs (5. lJ2 ffl, in denen Kirch­
beimer auf die heute fast vergessenen Um­
stände des Zuscandekommens dieses Urteils 
binweist: Bis zum Urteilserlaß vergingen 
57 Monate, wobei die Entscheidung unter 
dem Druck des ParlamentS, d:u eine Ande­
ruag des Bundes\~erf:usungsgeridl.tsgeset2es 
beschlossen hatte, erging. Um eine bessere 
Verteilung der Arbeirsll.st zu gewährlei­
sten, wurde die Zuständigkeit für P:1rtei­
verbote dem ~. Senat übertrJ.gen ; nur 
bereits sdtwebende Verhhren wurden 
beim I. Senat unter der Vor:1ussetzung be­
lassen, daß sie bis zum 3 I. Aususc 1956 
abgewickelt würden. Das Urteil erging im 

August I956. 
Am Ende iciner Analyse über die Anwen­
dung gesetzlidten Zwanges gegen poliei­
sche Organisationen, die das KPD·Verbot 
mit umfaßt, kommt K. zu dem Ergebnis: 
..Grad und Umfang der gesetzlichen 
Zwangs- und Rechrsl:!eschränkungsmaß­
nahmen gegen J.ncidemokrJ.cisrhe Grup­
pierungen ergaben sirh nicht aus der 
Größe oder Dring!ichkeit der Gefahren, 
die dem demokratischen Sta:1LSWCSen droh~ 
ten, sondern wurden durrh potiusch-tJ.kti­

sd1.C Augenblicksnotwendigkeiten be­
stimmt e (S. 239). Die im Grundgesetz ge­
w:ihlte Teilung z:wismcn politisch zu legi­
timierendem VerboLS:1ntr.lS durch d:c 
Regierung und Verbotsurteil durrh dJ.s 
Bundesverfassungssericht bei Verstoß se­
gen die fre iheidirh-demokr:1cisrhe Grund­
ordnung ist in sich widersprüchlidi.. Bei 
Vorliegen der VerbotSvorausscezung (vgl. 
die Diskussion um d:u NPD-Verbot) steHt 
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lieh der Nichc:J.ncr:lg konsequent ::ds Ve r­
f:lSSungsbruch d:u, wJhrend umgekehrt d:1S 
Verbot durch dJ.s Bundcsverf:usungsscridH 
eindeutig politischen Ch:lcJ.kccr h:n. Denn 
der Richter bnn die Kriterien eines Org3-
nis:uionsverboccs nur aus einer zum großen 
,Teil nidu mehr J.wgewiescnen Dcmokra­

)icchcoric gewinnen. Hier zeigt sich sym­
pcomJ.tiscn für den gesamten 13ereich politi-

, scher Justiz, dJ.ß Enmneidungen nicht 
.: ,Ergebnisse der Anwendung feSter juristi-

~cher T:lcbesC3nde sind, sondern durch 
puderlegJ.lc Vorwertungen bestimmt wt:r­

lien. Die Formel der frciheididl-demokrati­
sehen Grundordnung wird z. B. in den 

jünssten Verfah ren gegen DemonstrJ.nten, 
bei der überprüfung von Anw:ltuzulas­
sungen, Kündigungen des Arbeitsvertrages 
aus polirisdlen Gründen zum Mitte[ der 
Bekämpfung VOn Systemopposition im 
Vorfeld politischer Aktionsmöglichkeit 
(vgl. Hans Copic, Grundgesetz und poli­
tischesStrafrecht neuerArt, S. looffiWolf­
gang Abendroth, Das KPD-Verbocsurceil 
des BVerfG, in: Antagonistische Gesell­
,d,.~ . S. 139 /f). 

K. gbubt aber, eine Smuezfunktion gegen­
über politismer Opposition konsu.cieren zu 
können. Dieser dienren eher die verf.1h­
rensmiGig;en Regelungen der Rechtsord­
nung denn inhaltliche (5. t 89 ff) ... Während 
das Parlament Gesetze macht, wie sie dic 
Reeierung wünscht, üben die Gerichte, 
wenn sie sagen, wie das Gesetz zu ver­
stehen sei, einen einigermaßen m:iGigenden 
Einfluß :lUSe (5. 19C). Durch die Verkür­
zung der RechtSanwendungsproolem:uik 
bei K. bleibt diese These einer Schuf.2.­
funktion des Gesetzes und der Gerichte 
unkl:lr. K. sp rimc selbst an cinigen Stellen 
von der Umsctzung von \\-errorientierun­

C'n (V&1. S. ,89. 304 ff. Jl4 ff. 61) /f), 
Der Richter verlasse sich auf seinen In­
stinkt, auf di.e richtige Eingebung, seine 
Routine; .. die allgemein akzeptierten Vor­
Slcllungen stehcn zu den Vorstellungen der 
Richter nimt im Verh:i(tOls des Schöpfers 
zu seiner Schöpfung; das Verhältnis der 
heiden Vors teHungskreise ist aicht einseitig 
determiniert. sondern hat :ule Merkmale 
einu kontinuierlichen Prozesses wechsel­
seitiger BeeinJ1ussung, in dem sich dic Ge­
seIlsmall. ihrer Reaktionen auf die .. Hcr­
ausforderungen. des Zeitgcschehens be­
wußt wird und diesen Reaktionen Aus · 
druck verleiht .. (5. )08) i K. zeigt in der 

konkreten historischen An~(yse des um­
flngreichcn MJ.terials, z. n. der Weim~rer 
Zeit (5. )14 if), daß die Gerichte in ihren 
Urteilen policische Prlfercnzen durchsetz­
ten. Ger:lde dieser Testfall, die Obernlhme 
des geslmr(:n bürokratischen Apparats in 
die Weimarer Republik zeigt, wie wenig 
die formale Rationalität des Gesenu 
Schutzgew:ihrung sein kann. Die Rechts­
anwendun{; hängt ab von der 50zialisJ.tion 
der Juristen, von den institutionellen 
Zwängen, denen Richter unterworfen sind 
(vgl. dazu die empirische Untersuchung von 
Wolfg:mg Kaupen, Hüter von Recht und 
Ordnung, Neuwied 1969 und deren Bspr. 
durch Rou(eufhner, Zur Soziologie rimter­
lichen HandeIns, in diesem Heft, S. z8 J ; 
zum Gesamten der Rechesanwendung: 
Rotcleuchner, Klassenjustiz? Kritische Ju­

seiz I, 69)' So hatte die: deutsche Richter­
schaR: des 19. und beginnenden 10. Jahr­
hunderc.s eine bis zu 14 Jahren dauernde 
unbezahlte Ausbildung (abgesehen vom 
Studium) zu absolvieren (4 Jahre ReEeren­
darzeit plus 8-10 Jahre Assessorzeic), wa.s 
eine klassenspezi.fische Rekrucierung g:lr:ln~ 
tiew:, und Zeit für die Einübung anti­
demokratischer Tendenzen durm Vorur­
ceilsbildung ließ. Auf diesem · Hintergrund 
erst ist die Rechtsprechung der \V'eim.are:­
Gerimte und der politische St3ndon der 
Richter durchsichtig, gleimfalls die viel be­
schworene Unabhängigkeit des Rimrers 
(\ogL Ec:kart Kehr, Zur Genesis der preu­
ßischen Bürokratie und des Re6usuates, 
in: Moderne de\.:csche Sozialgeschichte, S. 

37/f)· 
Eine UntersudlUng der politischen Justiz 
hätte heute 3nzusencn im Sozialisationsbe~ 
reich, also der Ausbildung an den juristi­
schen FJ.kulcäten (Funktion der Dogmatik 
als verdeckte Werteüberahme) und an den 
Geridlten (Aus blendungs-Funktion richter­
licher Arbeitsmethoden), sowie bei der Or­
ganisation der Gerichte und den institutio­
nellen Zwängen. 

Diua HfJTt 

HfJIH Copic, GnmdgtUlZ Ima polieüdlts 
SCTa/Tu;,t ntua ATt. j. C. B. MohT (Pllul 

Siebtck), Tiibingtn 1967. ~76 5., DM 22,-

Als .. Waffe. die gelchmiedet wurde, um im 
b.lten Krieg zu bestehen ... (.:.:), bezeich~ 
neten die Verfechter des neuen Systems des 

)6/ 
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politischen Str:l.fredHS d:l.s 195' im Gdol­
ge der Korea-Krise in das StGB ein~efü~te 
( . Strafredltsinderun;sgeseez. Dieser Waf­
fe, die ihre Verw:lndtsdlaft zum C:l.rl 
Schmittschen Be;rilf der Leg:dicit als d(:r 
politischen Primic für den legllcn l-.hcht­

besitz otfen einbekennr. widmet Copi": 
sejne Studie. Sie wurde Anfang 1966 :l.b­
geschlossen, konnee also sp:i.tere l'iovellie­

rungen (vgL Ammann KJ 1963, 66 L) 
nicht mehr berücksichtigen. Sie ist in einer 

brilbnten, die Zuspiuung li~benden Spr:l. ­
che geschrieben. 

Copics Generahhese deutet sich senon im 

Titel des Buches :l.n. Die Verfassung fi~­
riert lls kritischer Maßstab, der den größ­
ten Teil der Normen des politischen Str:l.f~ 
rechts ::1Is verfassungswidrig denunziert. In 
einem besonderen Teil, der die HilA:e des 
Bandes umfaßt, wird für diese These mi­
nuziös Beweis J.ngetreten. Seinen Verbs­
sungsbegriff leitet Copic J.us der bisrori­
schen Genesis des GG als einer Gegenver­
f.assung zum Dritten Reien wie zur Wei­
m:lrer Verbssung ab ... Die Art. 11 n, 
911,13 GG bilden dl.S System eines grund­
gesetzimmJ.nenten Notstandsremts, dessen 
pr:i.z.ise Regelung die st:l.atsrechtliche Tr:l.­
dition pluschJ.ler Notst:l.ndserm:idnigun­

gen (Art. 67 :lRV, Art. 48 II WRV) und 
der parakonstitutioneJ[en Praxis obrig­
keitlicher Unterdrücitung politischer Ver­
binde und PJ.rteien kJ.pptot (90 f.). Die 
festumrissene Grenze des verf3.ssungsge­
setzlienen VerhssungssmutZcs. vor J..Jlem 
von Art. 13 GG, der :lls Sperriegel gegen 
ein Umedauren von Grundrechten durch 
einbche Gesetzc wirken sollre «(09 ft.). 
wird durch die Typik der politischen Str:l.f­

:atbe~r.1;.de überspült. Das StrJ.frecht voll­
zog die Wendung zum Antikommunismus, 
bnd d:l.mit ideoLogisen wieder Anschluß 
:!on den F:lsdlismus. Die neuen StJ.J.ts~ 

senut2bcStimmungen .. stellen gewaltlore 

Formen politischer T:itigkeit gegen die be­
Hehende Verf:lssunb'sgrundordnung unter 
Suo.fe. Char:tkteriscisch für diese TJ.cbe­
s6ncie ist der wegen des FortfJ.!Is des Kri­
teriums der Anwendunc; von Gew:t!t bzw. 
der Drohung mit GewJ.lt noewc:ndige 
Rückgriff J.uf verf:l.Ssungsfeindliche indivi­
duelle .Absichten' oder verbssungsfeind­
liehe kollekti ... ·e .Bestrebungen(, also die 
politis:he Zweck richtung der objektiv 
ycrf:l.SSung:skonformt!n T J.ch:lndlungenc 
(ra L) ... D3s Ergebnis ise eine extreme 

Sub;ektivierun::; der T:l.tbest:inoe, dit! so 
weit geht, daß objekti .... e unreduskonscicu­
ierende Merkmale, die: mehr umsdl((~iben 

als pr imipiell rechtskonformes Verhahen, 
nahczu vollscindig fehlen .. (.! t I) ... Durcn 
(die] Koppelung norm:l.civer und subjek­
tiver Merkmale wird die Tendenz. zur 
Aufweicnung der Garlnticfunktion des 
Strlftatbesc:l.nds nodl verstirkt.. (.! 1 2). 

,.Politisches Go.!sinnungssuJ.frechtot regiere, 

das der .. Eliminierung bloßer rdeenbewe­
gungen, [der] Unterdrückung kollektiver 
und individueller Gesinnungsbekundungen 
oder gesinnun;smotiviercer Teilnahme J.m 
öffentlicnen Mcinungsproz.eß .. (219) dient. 

Kurz, -Die §§ 90 ff. S,GB [ •. F.] ... bilden 
... zu Sonderddikten venypte Vorberei­
tungsh:l.ndlungen zu einem in seinen kon­
kreten Umrissen noch g:inzlich unbestimm­
ten Unternehmen des Hochverrats oder 
Verf:J.ssungsverratSc ('::'05). Die Konse­
quenz der derart konzipierten T:ltbestinde 
W:l.r eine hypertrophe VerfolgungsprJ.xis, 
der vor :tllem Kommunisten zum Opfer 
fielen, deren ,.Gesinnung. 'J. priori .. ver­
bssungsfcindlicne. Titigkeiten - wie die 
Abf:l..Ssung und Verbreitung einer Kampf­

smrifi: gegen den Antisemitismus ( 106: 
Verweis J.uf llGH Nj\V' 1964 [! l, 10Sl) -
erzeugte. 

Die Funktion des politischen Str:l.frechtS 
bestand nlen Copir: niche dJ.rin. akute G~­
fahren für den Bestand der Veri:l..Ssung 
3bzuwehren. sondern diente der,. Demon­

str:uion politisdler Entschlossenheit im 
Abwehrbmpf gegen den SC:l:l.tsfeind, der 
S6J.ustellung einer politischen Konzep­
(;on, der pid:l.gogisenen Beeinfiussung der 

Offenclichkei[ oder der Knebelung mißlie­
biger verfassungstreuer Opposit.ionc (-I). 
Die wichtigste Funktion des politischen 
Str:lfrechtS im bhen Krieg - Copic er­
w:i.hnt sie nicht 41.usdrücklich - lag in der 
strafjudiziellen Erg:i.n~ung der kapitalisti­

schen RestJ.urJ.tion in der Bundesrepublik: 
sozialistische Aktivititen (das Problem der 

stalinistischen DcgenerJ.tionsformen sei hier 
:l.usg:ckbmmert) konnten tendem:iell mit 
dem Odium der Illeg31ität belegt werden. 
In der Arbeit von Copic finden sich eine 
ganu AnZ:lhl verf:l..Ssungsrechdicner Ein­
sicnten, gespeist aus einem radikJ.ldemo­
kr:ltisc:hen Vorverst:indnis. Gegenüber der 
h. L. der imm:lßcnten SchrJ.nken von 
Grundrechten insistiert Copic d:l.rJ.uf, 
"daß. soweit normale Gesetzesvorbehaltc 
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fehlen, die smr~nkenlosen bzw. einem 
'JlIgemeinen. ßindung~\'orbehalt unter­
worfenen Grundrechte srunds::itzlim den 
Vorr:lng genießen vor grundred'Hsdros­
sclnden Normen, M:lßnahmen und Urtei­
len zum Smut'Z von Remts.wenenc, de­

ren Schutzwürdigkeit Gegenst:lnd tiefgrei­
fender Meinungskontroversen konkurrie­
render gesellsdufHicher Gruppen isee (~4). 
Als eine Theorie des .. Smaukclmem:lnis­
IIlUS" (:.6) wird die vom BVerfG im Lüth­
Urteil in:lugurierte Lehre der Wechselwir­
kung von Grundremtsgeltung und Grund­
remtseinschdnkung bezeimnet ... Die Ge­
f::J.hr cer überelastischen Wcduelwirkungs­
theorie besteht d:lrin, unterverfassungsge­
setzliche ,Wertec unversehens ::tuf Verfas­
sungsni\'C::tu zu k~t~pulcieren und als r~ng­
gleime Konkurrenz>wertet gegen die 

Grunclremte ::tbzuw:igenc (~6). Dem Ab­
"I,':igcn sogenannter .. Wertee, Inbegriff im­
m::ment juristisdler (Schein)vernunft, wird 
die Rechnung pr:isentiert ... Den Verblen­
dungszus:lrnmenh:lng einer kunstvoll ge­
füg-ten und gestuften Ornamentik verding­
timeer ,Werte< wird einc sozialwissen­

sd13fHidl 3ufgeklärte Juri~prudenz zer­
schbgen müssen, wenn der historisdle Fort­
Sd1Citt der verfassungskräA:igen Verbür­

gung von Grundrechren ntdH. n:lchdem er 
vom Form:llismus eines geschichtSblinden 
und m:lc:ntwillf::ihrigen Rechtspositivismus 
nunmehr bcw:lhcc zu sein scheint. dem of­
fenkundigen Irr:ltion3Iis~us wcnhierJr­
mischen Spekulierens zum Opier hUen 
~oll .. (~7). In einem Exkurs 2ur Kritik :!on 
der Lehre zum Parteienprivileg (4+ ff.), 
eine - nebenbei - ausgezeidlnece Einfüh­
rung in eine zentr:lle suatsrechdidle Pro­
blem:ltik, :lngereichert mit einer Fülle von 
veriassungs- und pa(teimziologlschen lyb­

reri:llien. die die Denarur ierung der p:lr­
teienstJ.:ldidlC:n DemokrJ.tie zu elOem 
Mamtk3rtell verselbscindigter bürokr:ltt­
scher ApP3r3te belegen, setzt sich Copi~ 

insbesondere mit der Leibholz~chen P:lr­
teiensc:latsdoktrin, die d:ls BVerfG über­
nommen h:lt, auseinander. Copic wendet 
sich d:lgegen, aus der rechut:ltsiichlichen 
Stellung der Parteien verfassungsnorma­
rive Konsequenzen zu ziehen. Die P:lrtei­
enstJ.J.(sdokcrin droht, ihrer Intention zum 
Trotz. die oligarchische Verkrustung der 
P.:lcceien zu s:lnktionieren. indem diese 
zum ,.St::'3csorg:ln .. g-eweiht werden. 
Copi~s Schrift wird lange Zeit die grund-

legende, verf:lssungstheorecisch fundierte 

Monographie zur politisdlen Justiz in der 
Bundesrepublik bleiben. 

Joachim Paels 

'\/.:I.l: Hoch, Vom ,\Veij1tlJ Krtuzl zur ro­

lm FoJlmt. Jugend-, Kamp/- t:nd ZJldJl­
hal/sulebni5u - Verlag "'eut Kritik -

Frank/ur' am Main 1969. 

Das ist der Lebensberidu eines Revolutio­
n:irs. an dem die revolutionsrheoretischen 
Fragen der Rolle der GeW:llt in den Klas­
senbmpfen. des Verh:ilcnis.se~ VOn Spon­
taneitit und Org:lnis:ltion mit geschicht­
limer Konkretion diskutiert werden kön­
nen. Aber d:ls Budl ist ebenso ein Lehrbuch 
d:lfür, die sozi:lldemokr;atische Tr:ldition 
der bpit;alistisdlen Reformpolitik ken­
nenzu{ernen. 
.. Was die deucsme Revolution VOn 19,8 
betrifft, so ist sie keine demokr:lcische 
Vollendung der bürgerlichen Revolution: 
es isc eine von der Sozialdemokr;ltie ent­
h:luptete proletarisc:ne Revolut,ion: richti­
ger ges:lgt. es ist die bürgerliche Konter­
revolution, die nach dem Sieg über d:ls 
Pro!et:lri:lc gezwungen ist, pseudodemo­
kr;atisme Formen zu bewahren .. (Tronkij. 
Die perm:lnente Revolution. Berlin '930, 
S. 26 L). M:lÄ Hoeh Hehe für t:lusende 
kämpfender Proler:lrier, die noch nicht :luf­
gegeben .hatten und die die Revolution 
nicht ;an d:ls Bündnis von SPD-Regierung-, 
K:lpital und feudaler Staatsbürokr:ltie "er­
r:lten wollten. 

• Nimt nur im htte smwer:lrbeitende 
ume Ehere:. nicht nur im wurde als 
Knecht schwer geprügelt, lief weg, suchte 
hungernd Arbeit, glaubte an GOrt, zog in 
den Krieg, niche nur mir gingen die Aug-en 
auf, so daß ich das Gewehr gegen die Un­
tercrüd<er wandte. nime nur ich st:lnd vor 
den Klassenrich.tem, nicht ich :lllein i:lg 
n:ld:t und blutig: in den Folterkammern 
deucsmer Zumth:iuscr! T~usende erleben 
und erleiden d3sselbe wie ich.. Sie sind 
stemm. In ihrem Namen spreche ich.~ 

(S. IJ). Die konzertierte Aktion von Mili­
tir und Justiz. von Mord und Zuchth:luS 
zur Niederwerfung des Proletariat~ unter 
der .'\n!eitun:; der sozi:tldemokr:"ltischen 
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Reichsret;ierung oder mit Unterstützung 
gleich welcher SCJ.:ltSorgane dura, die 
SPD - das ist der historische T:Hbest.:1nd, 
den M3;'1; Hoclz d3rstel[t. 

T9f9 wurde er in der sächsischen Klein­
St3dt Falkenstein zum Vorsitzenden des 
Arbeicslosenr:lces gewählt. Er beschbg­
n.:1hmte mit anderen Kohlen und Nah­
rungsmiteel und zWJ.ng- die Forstverw:d­
tung, zu äußerst niedrigen Preisen Holz 
an die arme Bevölkerung :lbzugebcn. Die 
Hungersnot, 3n der sich die korrupten 
StJ.deverwalter im Rathaus noch zu berei­
chern versuchten, wurde so einigermJ.ßen 
gelindert. Doch Noskes Reichswehrtrup­
pen kamen und sorgten für .Ruhe und 
Ordnung .. - denn die Selbstorganis:ltion 
des ProletariJ.u mußte die herrschende 
K lasse von vornenerein verhindern. D:l 
tat sozialdemokratische Schützenhilfe 
not! 

Während des Kapp-Putsches beteiligte sich 
M:lx Hoe!z an den Kämpfen im Vogdand. 
Seine konsequente KJ.mpfbereicschJ.fI: und 
seine uktischen Fähigkeiten ermöglichten 
den Aufbau einer etwa IOOO Mann starken 
bew:lffneten Roten Garde, gegen die -
n:lc" der Niederlage der KJ.pp-Clique! -
ect<.;l. 40000 bis 50 cco ReichswehrsoldJ.­
ren zur Säuberung des VogttJ.nds :lufge­
boten wurden. ' Die Rote Garde löste sich 
:luf, Hoelz ging in die Tschechoslow:lkei. 
Im März. 1911 übern:lhm M:lX Hoelz. die 
Führung des MJ.nsfeider Berg:ubeieer:luf­
sundes, der sponC3n gegen den Einm:lrsm 
preußisdler Poliz.eitruppen in Mansfeld 
entse:lnden W:lr. Die KPD unterstützte zu­
niichst den Aufst:lnd und forderte den n:l­
tionalen Gener:llstreik. Die MJ.sse der vom 
weißen Terror noch genügend vedngstig­
cen Arbeiterklasse folgee dem Aufruf je­
doch nicht. Die KPD - d:1mJ.ls unter 
Br:1ndler - distanzieree sich flink von den 
M:losfelder Arbeitern, die den Kampf nicht 
sofore aufgJ.ben. Das war d::s letzte ~hl in 
der deut5chen Geschichte, daß eine größere 
Z:1hl Arbeiter die Waffen gegen die Ge­
wJ.le der herrschenden Khsse ergriff. 
Max Hoelz wurde verhJ.ftec. vor ein Ge­
rioH gestellt. dJ.s ihn wegen eines ihm 
untergeschobenen Mordes an einem reichen 
Gut5besitzer zum Tode verurteilen sollte, 
.. aber seine Rede im Proz.eß, die noch 
heute die kl35sische Rede eines Rebellen 
bleibt, machte auf seine Richter einen so 
tiefen Eindrudt, dJ.ß er mie Zuchthaus da-

vonkam..: (Georg Grosz, Ein kleines 13 
und ein großes Nein. I95 f. 5. I 5 r). 

Uber .acht 1J.hre in deutschen Zuchrh:iu­
sern- handelt der 2. Teil des Buches. Er 
2eigt, wozu die Bourgeoisie fähig isr, was 
hinter dem Reden von Hum:lnitäc, Frei­
heit usw. wirklich stehe. Und er zeigt ins­
besondere, welch ,harmlose< Verfolgung 
in der KampJ.gne der Justiz gegen die 
antiJ.utorit:ire Studentenbewegung statt­
fand - und wie der Terror der bürger­
lichen Demokratie, und nicht erst des Fa~ 
schis mus, gegen das sich org:lnisierende 
ProlecJ.riJ.t aussehen kann. 

Nach ausgiebigen Folterungen während 
seines GefängnisJ.ufenth;dtes wird Hodz 
in eine ,.Beruhigungszelle..: gesperrt. Er 
schreibt d:lzU (5. 147): .Diese N:lcht in 
der Folterkammer des Zuchthauses Mün­
ster war für mich seelisch und körperlich 
die grauenhafhste Qual meines Lebens. In 
dieser N:lcht zerbrach etwas in mir. Wenn 
ich in den zweieinhalb 1ahren vorher je­
m:1!s noch gezweifelt hätte an der Not~ 
wendigkeit der Zertrümmerung dieser Ge­
sellschaftsordnung und ihrer 1ustiz, so wi­
ren hier alle Zweifel gelöscht worden.c 
Eindringlich und anhand ZJ.hlreicher. 
bum vorstellbarer Beispiele beschreibt er 
den Terror oer Aufsichuhier:lrchie vom 
Pbrrer bis zum Kalfaktor. Diese h.:1ben 
sich .die hohe Kunstferti~keie moderner 
Menschenqu:ilereic (S. l..4S) ausgiebig :ln~ 

geeignet und sind auch nur so in der L:lge, 
die ,.Sachl.w;inge des bürgerlichen Gefiing­
nisses..: zu verkleistetn. In der Isolierrhei.c 
des Gefängnisses werden Reche und Ge­
setz zu einem Feuen P:lpier, der Freiheiu~ 
entzug ist nicht mie der bürgerümen 
RechtSordnung zu bew3higen sondern nur 
mit psychischem und physischem Terror. 
Auch beim hum:tnseen Strafvollzug wer­
den jiihrlich Hunderte und TJ.usende gei­
stig und kötpedich zerbrechen (S. 354), 
der Widerspruch zwischen der Narur des 
Menschen und der Freiheitsberaubung 
wird nicht lösbar sein in dieser Gesell­
schaftsordnung, die auf Ausbeurung und 
Ausplünderung :aufbaut und Diebstahl be­
slrJ.ft. 
Die Bedeutung des Lebensberichtes von 
Max Hoelz liege niche d:lrin. cin fdol des 

proletarischen Klassenkampfes kcnnenzu~ 
lernen. Gerade die Fehler, etwa abenteuer­
liche Einz.ebktioncn ohne politische Funk~ 
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tion, der m:lngelnde Kontakt der k:imp­
fenden Rotprdisten zu den proleurischen 
Org:lnis:ltionen, der notwendig gewesen 
w:ire, um deren opportunistische Führung 
zu beb.mpren - gerade diese Fehler und 
ihre :luch selbstkritische Darstellung im 
Zusammenh:lng mit dem von Hoelz nie 
aufgegebenen Grundsatz: .. d:ls Pro!et:lriat 
gewinnt seine wutvollsten Erfahrungen 
nur in revolucion:iren K:impren, die ihm 
die notwendige Schulung für den End­
k:lmpf verbürgen. (S. r ro). zeigen den 
verzweiflungsvollen K:lmpf der deutSchen 
Arbeiterkbsse und den Verrat der Arbei­
terorg:lnis:lcionen :ln diesem Kampf von 
der SPD bis zum Revisionismus :lller Pr:i­
gungen. 
Und so wurde Max Hoelz auch von an 
diesen angeblichen Sozi:lliscen bekämpft 
Sozialdemokruen verrieten ihn an die Po­
lizei, nannten ibn im Chor mit dem :luf­
geregten Bürgertum einen gemeinen Ver­
brecher, die USPD beschimplle ihn als 
.. entbrvten Arbeiterverr:iterc (S.67), der 
im Dienste des Kapitals stünde. Verständ­
nisvoll und zustimmend zitiert der pazifi­
stische Rechtsanwalt Hannover die USPD: 
,.Für jeden revolutionären Soz.ialisten ist 
Hoe!z ein kranker und durch die bürger­
liche Geseilsch:lll verdorbener Mensch. 
Sem Wirken ist absolut konterrevolutio­
när, denn es bedroht den proletarischen 
KI:l5senkampf mit Entarrung, mit Vetwil­
derung, mit Demoralisation und Zerrüt­
rung- (Politische Justiz 1918-1933. Frank­
furt 1966, S. 119). 

KautSky, Ideologe der opportunistilchen 
USPD. nennt den artreinen, moralischen 
und unZCrTürteten ,proletlr ischen Kbs· 
senkampfc .. Nidlt im Apell :ln die W:lf­
fen, sondern in der Aufrechterh:lltung der 
Demokr:ltie liegt die beste Hoffnung des 
deutschen Proletariats .•. _ (Von der De­
mokr:ltie zur St:lau-Sklaverei. Eine Aus­
einandersetzung mit Trot'lki, Berlin .1911, 
S. J7) Nicht im Kampf, sondern im fried­
lichen Hinüberwachsen in den Sozialismus 
liegt die Zukunft - allerdings begr~ben. 
Entsetzt über die Nieder-ungen des pmle­
t:lrischen Kampfes bemerkt K:lutSky: 
.. Unser Lehrer heißt Karl Marx und nicht 
Max Hoeiz. (a. a. 0., S. 76). 
Die neuer-e GesdlichtSschreibung ähnlicher 
Herkunft, die nicht :lktudl gezwungen ist, 
sich mit Max Hoelz ausein:lnden.usetzen, 
verschweigt ihn dann lieber- gleich. Aum 

die viclbindige Geschichte der Deuuchea 
Arbeiterbewegung des Instituts für Mar­
xismu$-Leninismus beim ZK der SED 
bringt nur ein paar Zeilen über den M:los­
felder Au(sund und den wichtigen Sarz: 
.. In diesen bewaffneten K:impfen spielte 
Mal: Boelz eine Rolle_ (Band]. von '917 
bis 1923, Bcrlin 1966, S. }24). 
Die Wiederauflage des ernmals 1929 im 
M:llik-Verlag enchienen Berichts von Max 
Hodz über die Kbssenkämpfe im Vogt­
l:1nd ist nötig gewesen, um die Kenntnisse 
über die Geschidlte des Sieges der Konter­
revolution nach 1918 nicht nur :lUS bürger­
lichen Geschichtsbüchern entnehmen zu 
müssen. Und es ist ein wichtiges Lehrm:lte­
rial für die gegenwärtigen Klassenkämpfe; 
denn daß dieses Sy;tem .nicht im parla­
mentarischen Kampf gcStün.t wird. d:lS 
ist meine Uberz.eugung: Es wird wohl Ge­
walt mit Gewalt zu vertreiben sein, und 
d:lnn, meine Herrn, klagen Sie sich selbSt 
:ln. daß Sie dieses System aur die Spitze 
getrieben haben. (August BebeI, Rede 
vom 17. Oktober 1867). 

Marchi{lJ Be/cz 

Ulrich K. Prtuß. Zum 1t{l{lur~chclichl!n 

Begriff des Offtnllichen - untersuch, {lm 
Beirpitl d~s fJajas1ungsrtchtiioun St{llUS 
kulturella Organis{lcionen, Ernst Kll!l( 

Verlag, Scuttgar, 1969, U9 S., LeiMn 
24,50 DM, K{lrt. 19,50 DM. 

I. 
Was als öffentlich, was als privat zu gelten 
har, bestimmt die staatsrechdiche Lehre 
bisher rein fonnal. Offentlidl ist nur der 
St33.t einschließlich der ihm eingeordne­
ten Selbstverwalrungskörperschaften. Alles 
Nicht-Staatliche soll privat sein, kann also 
prinzipiell willkürlich behandelt werden 
und unterliegt keiner Vet:lntwortung. 
Die Beschränkung des Offenclichen auf den 
Staat beruht, wie Preuß (5. 37 ff.) darlegt, 
auf einer der Grundannahmen bundesdeuc­
scher und tradierter Verf:l5sungsrcchts­
lehre. dem Dualismus zwischen Staat u:1d 
Gesellschaft Die Behauptung einer Tren­
nung zwisdlcn Staat und Gesellschaft ent­
nand im 19. Jahrhundert als Widerspiege­
lung des Arrangem~ntS z.wischen der prin­
zipiell noch feudalistism orientierr~n 

St:l3tsgewa{t und dem allmählich immer 
m:ichtigcr werdenden Bürgertum. 
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;66 Zwischen St:l:lC und Gescllsm.lft sollte d:ls 
Rcmtssc.l:ltsprinzip vermitteln: Der St:l.lC 

durfte in die Gesellsch.ltt nur :luf Geund 
:\Ilgemeiner Gesetze eingreifen, die d:ls 

Parb.mcnt unter Beteiligung des Bürger­

turn!5 besddossen h:ltce. Die redH5St:l:lttimc 

Vcrhssung begnügte sidt. folgerichtig da­
mit, Abwchrrechte des Individuums gegen­
über dem St:l3t zu definieren und d:lS 

Zusammenspiel der Institutionen zu re­
gdn. 
Unter heurigen Verhältnissen kJ.nn von 
einer Trennung zwismen Su.:u und Ge­
sdIsch:dt niche mehr gesprochen werden. 
Der ,.freie Markt. des Konkurrenzkapi· 
talismus existiert :l\s Organis:l[ jonsform 
nur noch in marginalem Umtang. So t::ln­

gieren die öffemlichen Bürokratie!,! pbnend 
und versorgend bst alle Bereiche des 50-

zi:llen Lebens, In d~r _Gesellschaft. von 
einst haben sich, vor allem wegen der 
fortgeschrittenen Ka pi [al konzen tration 
Machu.usammenb3l1ungen ergeben, die d3S 
politische System unmittelbar scrukturie· 
ren. 
Die sta3[srechdime Literatur hat ZW3r 3n 
einigen Steilen versuchr, ::LUS diesem Wan· 
dei Konsequenzen zu ziehen. Da sie jedoch 
::Ln dem T >,pus der rein recncssea::Ltlichen 
Verfassung festhielt. ist die .. herrschende 
Meinung. über einige Retuschen nicht 
hinausgekommen. Demgegenüber sieht 
Preuß in übereinstimmung mit Abendrorh 
und Ridder in der Sozi:lIstaatskbusel die 
Bestimmung des GrundgesetZes, die den 
St.:lat aus der bloßen Antithese zur Gesell­
sdtaft her::Luslösen soll (5. IJ8 ff.). Mit dem 
Sozi::dstaatsprinzip ist dem Staat von Ver­
fassungs wegen aufgegeben, die privaten 
Besitz..sdinde politischer Macht einer öffent­
lichen Kontrolle zu unterwerfen. 

Aus dieser Interpretation der Sozialstaat­
klausel folgert Preuß :lber nicht, daß der 
g.esamte, berkömmlichenveise der Ge.sell­
Sdtilft zugeordnete Bereich vom St:lae luf­
gesogen werden müsse. Er führt vielmehr 
einen neuen Begriff des Offendichen im 
verfassungsrechdidten Sinne ein. Nach dem 
Weghll des Gegensatzes von SU:le und 
Gesellsch3ft sind öffentlich .jene Be· 
reime ... , die die polieisdte Existenz einer 
Gebietsbevölkerung begründen, 3[S soldte 
verfa.ssungsrechdich legitimiere und durch 
eine ... vor dem souveriinen Volk einge· 
lösee Verantwordimkeit normativ gebun. 

den sind. (5. 79)' 

Diesen öffentlichen Sektor gliedert Preuß 
in vier Teile (5. 16"" ff) : 
1. Den ,radi,iond len 5'1212:, der politische 
Entscheidungen lllgemeinverbindlich m:\· 

dten kann. 
2.. Den Bereim der Tej'nahm~, der durdt 
demokr:ltism strukrurierce • Willensver· 
bände..: wie P :lrteien und Gewerkschaften 
gebildet wird, so ru.ß der EinteIne auch 
:lußerhalb der Wahlen Olm politischen Pro­
zeß mitwirken kann (So 166 ff.). 
). Der Bereidt der Teilhabe, der die Be· 
friedigung der materiellen und auch der 
kulturellen Bedürfnisse sicherstellt (5. ISS 
IL). 
"". Die sozialHaallid,e Selbst"w·(rtlJaltung 
(5. 197-2.29). Mit diesem neuen Begriff 
konkretisiert Preuß erstmals die Sozial-
5t<l;1tk.!ausel für dJ.s Organisationsrecht. 
Die sozials~atliche Selbstverwaltung be­
ruht :luf den Prinzipien von Teiln::Lhme 
und Teilhabe. Sie ist bestimmt für Ver­
wJ.ltungs:lufg-aben, di.e nicht scandardisiert 
werden müssen und den Betroffenen weit· 
gehend selbSt anvertraut werden können. 
Besonders die kulturellen Institutionen hält 
Preuß für diese Verw3hungsform gee:igne:. 
Oft ha.ben sie bisher, wie er tU Anfang 
seiner Arbeie teigt, eine priv::Ltrechdiche 
Org:1nis:ltionsstruktur (z. B. neuerdings die 
_ Wissenschafhzentrum Berlin GmbHl), 

die ihren öffendiche Aufgaben nicht ge­
reme wird. Preuß meint, daß insbesondere 
Einridtcungen wie die Deutsche For· 
schu ngsgemeinsmaft. die Max·Pbnck-Ge­
sellsch:lA:, Schulen und Hochschulen für di~ 
Einführung der sozialstaatlic:ncn Selbstver· 
waleung in Frage kommen. (S. :15), 

11. 
Preuß überpriiR: nicht im einzelnen, ob für 
die Erweiterung des Offendichen in . dem 
\'On ihm besdtriebenen Sinn in dieser Ge­
sellschaA: überhaupt re:lle Chancen best:!­
hen. Er gehe nur von der Annahme aus . 
daß im Bereidt der Veneilung des gesell· 
schJ.fHichen Reichrums (d. h, für ihn audl 
im Bereidt der kulturellen Institutionen) 
die Chancen für demokratische Organis:l· 
tionsformen größer sind, :lls im _Bereich 
der Produktion, in dem der Gegens:ltz 
lwismen dem Produktionsmitteleigentü· 
mer und dem Produzenten n:!m wie vor 

I vgl. dazu Lubs Niem:lOn, Oie GmbH· 
Universic:it für die Mand~rint: der Zukunft. 
Kritische Justiz 1970, S. 73 und S. !09 
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bestehe und jederzeit politisch aufbrechen 

kann .. (5. :09). Indessen erscheinr es min­
uestens fr:a.glich, ob diese J.uf die Diskus­

sion der Linken in der Weim:lrer Zeit 

zu(ückgehendc Unterscheidung zwischen 

einer Produktions- und einer Verteilungs­

sphäre eine 3däqua.te Einschätzung der 

StJ.J.dichen D3seinsvorsorsc ermöglicht.! 

Die öffentlichen AdminiStrJ.tionen sind 
heute J.uch in den Bereichen den Funktions­

bedinsun:;cn des K3pirJ.IHfwenungspro­

'lesses unterworfen, die nicht unminelbJ.re 
fmeressen dc:.- Produkeion betreffen.:! 

GerJ.de bei den großen, Für die Oqpnis;t. 

cion von wissensch:lfllicher Forschung und 

Ausbildung zust:indigen Institutionen der 

Bundesrepublik scheinen die Chancen Für 

die RCllisierung einer s02.iJ..lst3J.dichen 

5elbseverwJ..!tung i. S. von Preuß minimJ..l. 

\'Vissensc:hlflliche Forschung und Ausbil­

dung sind zu einem entscheidenden fJ.ktor 

für die StJ.bili6.t und die internJ..tion:lle 

Konkunenzfähigkei[ des Winsd1J..nssy­

Sterns geworden'. NJ..chdem die Wissen­

schJ.fl zu einer neuen P(oduktivkra.R: ge­

worden isr, hJ.ben die Exponenten der 

bpic:distischen WirtschJ.ftsorclnung immer 

größeren Einfluß J..uf die Wissenschafls­

o(g:lnisltion erlangr3. Insbesondc(e die 

Für die Verteilung von Fo(schungsgeldern 

zusrindigen Verwaltungen wie die Deut­

sme Forschungsgemeinsch:lt1:, aber :lUch 

Institutionen, die selbst Forschung treiben, 
wie die Max-Pbnck-Gesellsch;tftG, wer­

den weitsehend von Wirtsch:tfh interessen 

beherrsch:. Im Wissensch.l.fbrJ.t dominiere.n 

dJ.l.u ausführlich Wolfgang Müll~r / Chrisrcl 
Neusüß. Die Sozi:llstursillusion und der 
Widersprum von Lohn:ubeic uod Kapiul. 
SoziJ.liHisme Politik Nr. 6/7, 197~. S. ~. 
hier be!. S. 9 ff . 

. , !. Joachim Hirsch. Funkcionsver:inderungen 
d~r StaacsverwJ.!tunten in sp:itkapiuliHi­
lchen rnduurit:s:e.sellsm::d~en. BIl:ner für deut· 
sme und intcrnJ.tion:de Politik, 1969. S. 150 

• vgl. b('s. Sct:phJ.n Leibfried, Die angep:lß,e 
Universität, Fnnkfurc (968, S. 7-:.7; Joa.­
dlim Hina.. Wiuensma.tUpolicik im Sp:ic­
bpicaliimus, DJ.s Argument Nr. 50, 1969, 
S. II 

~ Zu diesem Ö.lnzcn Komple:t imbesondere: 
JOJ.chirn Hirsch. WiuenscnaiHich·eemnischer 
ForucnriH und polic.ismcs System, Orpni­
s:!.lIon und Grundliogea J.dminiHnci,·er Wis­
sc:nschJ.R:sfördt:runs in der Bundesrepublik. 
Fnnkfurt 1970 (erscheine im Herbst bei 
Suhrkamp) 

(; dJ.Zu Einzelheiu:n bei LukJ.S f-.;icTIlJ.nn, Die 
GrnbH-Univcrsic:it für die i\ünd.lrine du 
ZukunR (Tl). Kritisdle Justiz 1970, S. ;n 

die Repräsent.l.nren der G(oßindusuie;. 

Schu[en~ und Univt:rsiöten stehen in einer 

strukturellen Abhängigkeit von K:lpi~l­

interessen. 

Die substJ.ntiellc Re31isierung der soziJ.1-

H:lJ.tlichen Selbsrverw.l.ltung würde die 

InscrumentJ.lisie;ung der WissenschJ.fl für 

die Zwecke der kapit::disrismen Wirtsch:lfl 

unmöglich mlchen. Wenn 1.. B. die Hoch­

schulen zu "Enklaven gegenüber zemrl1en 

und umfassenden Pbnunss-, Lenkungs-, 

und ResulierunS5:lns~rüchen ... (5. 199) ge­
worden \v:iren, wäre nicht mehr sicherse ­

SteIlt, dJ.ß sie ihrer gegenwiirtigen Aufgabe 

n:lchb.men, Wissen und wissenschJ.ftlich 

ausgebildete Arbeitskdfte für dJ.s bestehen­

de WinschJ.fts- und VerwJ.ltungssystem tu 

produzieren. Forschung und Lehre würde 

.sich möglicherweise weniger J.n den Be­

dürFnissen der heure herrschenden [mer­

essen orientieren. als ln denen einer z.u­

künftigen möglichen Gesellsch.l.fl:. Es liegt 

:luf der HJ.nd, d:lß eine solche Bzfreiuns 

der Wissensch:lR J.us dem KJ.pitJ.lverwer­

tungsprozeß umer gegent\'ärtigen gesell­

sduRJichen Verhiiltnissen nicht möglich ist. 

Die polirisch dominierenden Interessen 

können die Wissenschaft niche luS ihrer 

Kontrolle in den Bereicn einer sozialstJ.J.t­

lichen SelbsrverwJ.ltung entlassen, weil sie 

damit eine Axt J.n lhre eigenen \\"urzeln 

legen würden. 

][/-

Für den J.ufmerksJ.men Leser bietet PreuG' 

Buch 'lWlr einen guten Einblick in die 

StJ.J.tsrechdichen Grundpositionen der G~­

genwarr. Wichtige Argumenc:ltionen von 

Cld Schmitt, Smend, Forsthoff, Werner 

Weber, Herbert Krüger, Abendroth und 

Ridder werden (eferiert und vom AnsJ.tz. 

des Verflssers her kritisien. DJ.bei tritt 

immer wieder die historische Dimension 

der stl:ltsred'ltlichen Lehrgebäude hervor . 

Hinter dem Kbppern mit positivistischen 

Begriffen stehen gesellschJ.flliche Interessen­

!J.gen, die bewußt oder meist unbewußt 

verschwiegen werden. Einzelne Abschnitte 

bei Preuß bssen zentrale FrJ.geStellungen 

flst lehrbumartig zUSJ.mmen, z. B. der 

überblick über die stlatsrechdicnen Me­

thodenlehren (5. :7-37), die KJ.picel über 

dazu bef. Leibfried. 3:10. S. SI-85 
dazu bes. B:1ecnge, Ausbildung und Herr­
schaR:. Fr:anHurt 1970; NY$5en. Schule ir."l 
K.lpiralismus, Köln 1969 
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den RedHSSC:l:lt (5. 87-98), über Insti tu­

tionelles Denken (5. 99-(05) oder über die 
IncreS:ltionslehre (5. f06-r 1.4). 
Da Preuß die re:llen M:lchcverhältnisse in 

dieser Gesc:llschJ.R: nicht genügend einbe­

zieht, greiR: seine AnJ.[yse jedoch zu kurz. 

Sie bleibt ;tuf der Ebene der juristischen 

normativen Konstruktion. Preuß ist sich 

zWJ.r dessen bewußt, daß se in Verw:ll­

tunösmodell nicht in Form 'Von mehr oder 

weniger einkbgb:1ren Ansprüchen zwin­

gend aus d.:r Veria.ssung abgeleitet werden 

kann. Er will mi( Hilfe seines sehr weit 

gebßten Begriffes von Verbssung5inter­

pretJ.tion nur .formale Prozeduren zur 

Verfügung ... stellen, die den beteil igtell. 

Gruppen erlauben, ihre Rechte und Inter­

essen :lUch in einer für die Rechuanwen­

dung vollziehb;tren Weise zum Ausdruck 

zu bringene (S. 217). Jurisprudenz ist für 
ihn eine ,.wirkJichkeitSwissensch:dtlich ori­

entiene, phantJ.sievolie Helferin beim Auf­

spüren komplizierter Interessenstrukturen 

und ihrer normativen Formierung..: (5. 
2I6). Den d:lmit aufgestellten Anspruch, 

die gesellschaftliche ReJ.lität in die juristi­

sche An;tlyse zu integrieren, IÖH Preuß 

jedoch nidH hinreichend ein. Preuß gibt 

selbst zu, d:lß seine Vorscnl:ige te ilweise 

in einer .pr:lktisch-theoretischen Aporie..: 

enden (5. 1 rS) . Er zicht J.ber keine Kon­

sequenzen :lUS der Undurchsetzbl.rkeit sei­

ner Modelle im R;thmen dieser Gesell­

schaft 
Ger;tde so weitreichende juristische Ablei­

tungen, wie die bei Preuß können gef:ihr­

lich wirken. Sie können nämlich den fal­
sdlen Anschein erwecken, daß politische 

Fragen durch juristische ArgumentJ.tionen 

und justizielle Verfahren gelöse werden 
könne.,g. Dieser Illwion verF:lllen be­

sonders diejenigen, denen der Widerspruch 

von demokrJ.tischem Anspruch und gesell­

schaftlicher Wirklichkeit in diesem Land 

zwar bewußt is t, die aber nicht in der L:lg:e 

sind, die diesem Widerspruch zu Grunde 

liegenden ökonomischen Nbc:htstrukturen 

zu erkennen. 
Alo:andC'r v. ßriinntch 

~ vgl. dnu Rliner Geulen. K:lnn m3rl mit 
eine-r bürGerlichen Veri3Hun<; eine soziali­
sti~d'!C' Pruis IC'GilimierC'n~ Nlchworc zu: 
S(uby , Din;iplinienHlfj der WissC'nsd'!::I.R:, 
Fnnkiun t9iO 

Frank ROCler, Zur Funktion der juristi­
schen P~f50nC'n in dt:r Bundnr~publjk und 
in du DDR, Vu/ag C. F. }.fiill~r, Karir­
ruh~ 1968, XVI,)3 S. Kart. 8,Jo DM. 

Seit J J. hrzehnten bemühen sich Juristen, 

ihren Kollegen den krzecn Sll.nd der 50-
ziJ.lwissenschJ.R:en beizubringen - oder wa.s 

sie dafür hJ.lten. Hier liegt ein weiterer 

Versuch vor, von dem m:ln nur hoffen 
kJ.nn, dJ.ß er niche ;tbschreckr von weite:,er 

ßesch:iA:igung mit sozialwissensmaalichen 

FrJ.gestellungen. 

Die Arbeit hJ.t zwei Teile. Der erste Teil 
will eine Beschreibung der ,.Rechtswirk­

lidlkei tc der .vorhJ.ndenen rechtlichen 
GefJ.ße wirtschJ.alicher ßetJ.tigung« in der 

ßRD (AktiengeselischJ.n, Gesellsch:tn: mit 
beschr:inkter HJ.A:ung) und in der DDR 

(zentralgeleitece juristisdle Perso:1en der 

vo lkseigenen Industrie) geben. Diese Be­

sdlreibung, die etwJ. die Hälfte des schm:l­

len Bandes ausm:lcht, ist streckenweise 

recht inceressilnt. Für die BRD werden Ei­

gentumsverh:iltnisse an KJ.pitJ.lgesellscho.f­

ren sowie Konzernbildung beschrieben. Für 

die DDR stehen die Etappen der Planung 

und die Bedeutung von Ve:-:r:igen zwischen 

volkseigenen Betrieben für b:ngerfristige 

Teilpbnungen im Vordergrund. 

Im zweiten Teil werden diese Untersu­

chungen .. unter das im Vorwort ;tngekün­

digte theoretische Konzept gestellt .. (5.19), 
.das sich mit den Schlagworten strukturell­

funktionale Theorie, Kybernetik und J.Ilge­

meine System theorie umreißen hßtc (5. I). 

Zur Vorbereitung des Lesers J.uf cas J.n­

gekündigte Konzept IJ.ßt der Verfa.sser 

F. G. Jünger auftreten, um einzuführen, 

daß Eigenrumsverh:'ltnisse zweicrJ.ngig 

seien gegenüber der TJ.tsadle, dJ.ß in der 

Hand des Einzelunrernehmers die Lei­

tungsfiden einer OrganisJ.tion zusammen~ 

liefen. Die ,.theoretische Prizisierun;..: die ­

ser Differenzierung VOn Eigentum und 

Vc:-fügungsmJ.cht soll sich dJ.nn in der Be­

schreibung mit KJ.fego rien des J.merik.-lni­

schen Soziologen Ta/co" Parsom ergeben. 
Die Ausbeute der Trennung von WirtSch:lft 

und Politik (lerztere verstJ.nden nicht J.Is 

Komplex von Institutionen, sondern als 

funktionJ.les Subsystem der GesellschJ.n:), 
die in den PJ.rsonsschen KJ.cegorien liegt, 

butet d:lnn so: .. Eine funkcion:lle Auf­

[;:lbe der Politik gegenüber der Wirtsch:\~ 

bestehe folglich darin, materielle Miuel, 
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d. h. K3pie:d zu mobilisieren .... Der in der 
Wirtsduft investierende Eisentümer nimmt 
:l.lso eine politische Funktion wl.hr ... 
(5. ,,). 
Nl.chdem d3s Verhältnis von Politik und 
'W·irtschl.A: in den "strukturellen Problem­
kreis der Di{fumziaung. innerhl.lb des 
gesellsch3fllichen Systems eingeordnet ist, 

muß 3uf der l.nderen Seite zwecks Ver­
knüpfung der differenzierten Subsysteme 
die IncegTaljon wl.lren. Sie wl.!tet in den 
Instiwcen des GesellsenlA:svertr3ges in der 
BRD, des Volkseigemums in der DDR, 
durch welene ,"wirtsch:dtlien selbständigen, 
rechdidl eigenst::indigen Org3nisl.tionen die 
erforderlichen m:lteriellen Verfügbl.rkei­
ten zugewiesen. werden (5. 24). 

Im Anschluß dar3n will Rotter .dem Stel­
lenwert der :1usgesuouen juristischen Per­
sonen im Prozeß forudueitender Dif­
ferenzierung. näherkommen (5. 26). Da~ 

.Ergebnis iSt, d:1ß diese. 3bgelöst VOn Ver­
'?tanduchl.flseinheiten und Eig:entümer­

stellungen. als wirtschaftliche Leiwngsstel­
len dienen und durrn diese Ablösung 
variabel werden, .zu mehr Dingen als 
früher in Beziehung treten und je nach Si­
tUltion diese Beziehungen ändern oder 
wechseln können .. (5. 13). 

Doch nicht genug. Audl die kybernetische 
Sprache, in der das Neue ökonomische Sy­
<tem der Pbnung und Leitung: (NOSPL) 
in der DDR expliziert wird, wird b.e­
mühr. Volkseigene ßetriebe und deren Zu­
sammenschlüsse als jurisci.sche Pe=-sonen 
stehen als "bl:lck boxes .. : " Die Autonomie 
der lokl.len Reselkreise, ... entlastet die 
höherm Steuerungsstufen (d. h. z. B. Cn­
dustrieministerien und st:ladirne Pl:1nkom­
mission) von der Aufg3be. bcsdndig :ln 
den lokalen Regelungen teilzunehmen .• 
(5. 14). Rotter übertd&t d:ls Modell, das 
die Ges:tmtwirtsch:1ft der DDR be~rnrei ben 
soll. niche nur auf das Innenverhältnis von 
Konzernen. Unter "m:uktunmittelbl.rem 
Blickwinkel. vereinf3chen sich ihm alle 
K3pic:::dgesellsd'13ften zu .brack boxes c. 

Der Markt :1ls Regler unterscheidet sich 
d:tnn von der Planungs- und Leitungs­
hier3rchie bei der volkseigenen Indwtrie 
nur noch dadurch. dlß seine Unübersidu­
lichkeit dort einer klaren strukturierten 
Umwelt weichen muß. Das reiche lUS, 
um .die Aktu:llidt der Alternl.civc: parti­
kubristisene ?\1:1rktwirucn3ft - 'Zencr::disd­
sche Pbnwirtsdlafl in die Veq;;l.ngenheitlC 

zu schieben (5. 37) - übrigens nicht ohne 
Seitenblick auf d:1S Verh:iltnis Chin:l-So­
wjerunion. 

Die L::istunssf:ihigkeit systemtheoretisener 
AnsJ.tze sollte niche n:len den Eq;ebnissen 
von ROHers Arbeit beuneilt werden. Mög­
licherweise können solche Ans:it2e Vorur­
teile aufdecken, breme Tht'orie offen legen. 
lhre Verwendung sollte eher dazu führen, 
vorgetaßte Meinungen über d:1S Verhilmis 
,'on k:J.pi[aliseischer und sozi:llistischer 
Wirtsch:1tl zu korrigieren, als deren Diffe­
renz auf "kbrer Strukturierte Umwelte 
(die uns die Kon'Zerne senon noch besche­
ren werden) 'Zu reduzieren. 
Der Verfasser oleib:: auen Auskunfl schul­
dig, W:1rum er VOn .juristischen Personen. 
spricht. Wäre er seines Faenes Wirtsdufts­
wissenschafller, so hiue er es vermutlich 
niene getan. Immerhin hätte geS:1gt werden 
müssen, daß nicht die gesellsch3fllich:= 
Funktion juristischer Personifizierung, son­
dern die Funktion org3nis:1torischer Ein­
heiten untersucht wird, deren Rechtsper­
sönlimkeic im Grucde Nebensache is t' . 
Der alle Theorienscreie über d3s "Wesenc 
der juristischen Person hit'e so leichtfertig 
doch nicht zur Seite geschOben werden dür­
fen, wie der Verfasser es tat. Der Rechts­
soz.iologie bietet Rotter nidHS. 

Klaus Lenk 

Niklas Luhmann, Legitimation durdl Ver­
fahren, L:.tduerhand, Neuwiedl Sa!in f969. 
,6, S.,;8 DM 

Das gemeinsame. Vorurteil. rechtlich ge­
regelter Verfahren bei Behörden, Gerim­
ten, P:trbmenten oder bei Wahlen besteht 
in der Orientierung :luf Wahrheit der Enc­
smeidungsgrundbgen und auf Rientigkeit 
des Entscheidungsergebnisses. Durch die 
politisene Wahl sollen die befähigtesten 
Personen die Macht erhalten, im Geseezge­
bungsverfahren sollen die Parlamentarier 
in zwangloser Kommunik:ttion ihrem Ge­
wissen folgen, im geriendidlen Prozeß 
wird entschieden. was Reentens ist.. Von 
solchen Ansprüenen auf Wahrheit und 
Richtigkeit lassen sich aber keine Rück-

I MLt großem Aufw3nd c:ntdeckt Rotter d :e 
.fuflkrion 2le nquiv.llc:nz von Leicuflssscd­
lc:n mie und ohne Rc:chttpenänlichke ic. ,5. 
~8 L). 
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J7C s.:hlüssc :luf d:u 
. , 

Zlenen, was tJ.ts:ichlich 
;cschichc. 
\,\'cnn für hodlkomplcxc Gcsc!hdlltlen 

Jic Fr:lgwürdigkeit r:lcion:d-lcg::llcr Legi­
timierung, die .luf W:lhrhcit und s:lch­

lichem Kon~em beruhen muß, und ebenso 

die Fr:l!;losigkcit legitimer Geltung bin­
dender EnrsmciJungen bczeid1nend sind. 
d:lnn muß eine Theorie des Verfahrens 
einen :lbSCf:lktcrcn Be2.ugspunk[ :lIs den 
cer \\i";aIHhcit gewinnen . Angesichrs der 

Komplcxicit, V:!ri:lbilidt und WiJcr-
5prüchlichkcic der Themen und Emschci­
dungspdmincn, die im Vcrbhrcn berück­
sichtige ,,'erden, bnn die Legitimierung 

durm W:lhrhcic nidu :lusreichen. Luhm.1nn 
hinterf r:lS[ den Wahrheicsbegritf, indem cr 
auf die Funktion von W:lhrhcic im Ver­
f:J.hrcn zurüd\g:reiA: und nach funktionl.l­
äquivl.lenten 1\lechlnismen Aussch:1U hile. 

Ein funkcionl.les ?i.quivllent ist die M:J.che, 

denn Entscheidungen können durch M:lcht 

:lufgezwungen werden. 

D:J.s Zid rechtlich geregelter Verbhren 

besnmme Luhm:lnn somie nicht :lUS dem 

Blickwinkel der Verbhrensbeteilig::en. ins­

besondere der Juristen, die sich :ln ihr Ver­

bhrensreche h:J.lten. Er bc:er:J.chtee d:u Ver­
fJ.hren von l.uGen , :lUS einer inkongrtl~nc~n 

Persp~kci'(;e, und kann dJher zu Einsichten 

gebngen, die den in ihren Ro!len befln­

genen Verf:J.hrensbe:eiliscen verschlossen 

sind. Diese EimidlCen sind geeignet, Juri­

sten ihre ei~ene n Rollen transp:l.rent zu 

ml.chen . 

Luhmlnn :ln3.1ysien an den drei genanncen" 

Verhhrenscypen laume F~mktjonen von 

Verf.:J.hren, in denen Sinn und SelbitirJ.e 

der Verflhren zu sumen sind. DlS Ziel 

rechdich &ereg:clrer Verbhren WJre es, Re­

duktion von KomplexitJ.[ intcrsubjektiv 

übenr:J.gb:2.r zu m:J.chen, d. h. legicimitie 

zu erzeugen, um Entscheidungen akzep­

tierb:H zu m:J.d1en. Legitimiti[ f:lßt Luh­

m:J.nn :J.ls oagenerllisiene Beteiuch:lf!:. in­

h:l.ltlich noch unbestimmee Encsdaeidungen 

innerhllb gewisser Toler:J.nzgrenzen hin­

z1.!nchmen- (5. 23), ,. a ls eine An von 

Gr1.!ndkonsens. der ohne übereinstimmung 
über d:J.s im E inzclf.:J.ll Richti ge erreicht 

werden bnn und dl.s System subilisien­

(5. '9). 
VeriahreLl siehe Luhmann :tls sozi3le Sy­
stcm~. ,. Wichtigsces Merkm31 eines Systems 

ise sein Verhiltnis zur Komplexicit der 

W~Ic. Unter Komptexicic ise die Gesl.mt-

heit der Mögl ichkeiten zu verStehen, die 

sich für dls bktische Erleben lbzeid1nen -
sei es in der Welt (Wclekomple;-.:ic:Lt), sei es 

im System (S:,stemkomplexirJt). Für jede 

Synembildung ist bezeichnend. dJß sie nur 

einen Ausschnitt der Welt erf:J.ßt, nur eine 

begrenzte ZJ.hl VOn Möglid1keiten zu!;ißt 

und verwirklicht. Systeme konstituieren 

einen Unterschied von Innen und Außen 

im Sinne einee Differenz :10 Komplexit:ic 

bzw. Ordnunü. Ihre Umwelt ist stets üoer­

m:ißig komplex , unüberblidibn und un­
komrollierb:J.r, ihre eigene Ordnung dJ.ge­

gen häher\\'ercig insofern, l.ls sie Komple­

xit:it reduziert und lls systemeigenes Hl.n­
dein nur noch vergleid1sweise wenige 

Möglichkeiten zul:iße .... Durch sold1e Re­
duktion ermöglichen Systcme eine sinn­

volle Orientierung des H:lndelns._ (5. 4 () 

Die Funktion der Reduktion von Kom­

pLe:<ieäe wird durch Strttkcurbild"ng er­

füllt, d. h .• durch GenerlJisierung von 

VerhlltenserwJ.rtuns;en. die dann zeididl 

über l~ngere Zeiestredcen, slchlich für ver­
schiedene Sieu:J.tionen und sozi:t1 für eine 

Mehrzl.hl von Personen gelten .. (5. 41). 

Einer der von L1.!hmJnn ;'lnJ.lysie~[en kom­

munik3tionsspezinsdlen Med1J.nismen zur 

Redukeion von KomptexitJt , d. h. zur 

Herbciführun:; der Entscheidung, liegt in 

der Verf:J.hrensgesd1id1ce, in der sich die 

Beteiligten durch ihre Selbstd~rstcllunsen 
binden und festlegen und dldurda F:J.kten 

und Sinnbeziehungen :J.ufbJ.uen, die das 

noch Offene imerpre:ieren und einengen. 

Zu Beginn eines Verf3hrens muß d ie Si­

ru :1Cion offen se in. d. h. es muß Ungewiß­

heit über den Ausgl.ng des Entscheidungs­

prozesses bestehe n. Ebenso müssen die ein­

zelnen Encsdleidungsschriete trJ.nsp3renc 

sein , d:J.mie dl.s Verflhren die nöti ge reb­

(ive Autonomie wahrt. D3durch und 

durdl die Gewißheit, dJ.ß eine Entschei­

dung zust:lndekommen wird, entwickelt 

sidl (im GegensJ. cz zu rit~:J.lisiercen Ver­

Llhren) die MocivJ.cion, eine Rolle zu be­

ziehen, dic dlnn weiterc Sclektionsleiseun­

gen vollbringt. Die Verstrickung in dJ.s 

Rollenspiel des VerfJhrens, dls nur gering­

fügig korrigiere werden klnn , 'I'/il( mJ.n 

niche seine Gbub'Würdiskeit verlieren, 

enge somit zur Akzcptierung des Ergeb­
nisses niche nur bei den Betroffenen, son­

de rn J.uch bei den indirekt Beteiligten bei. 

Sy steme konstituieren sich durch Ausdiffe­

renzier1.!nrr. indem sie zwischen sich und 
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der ümwo.:lt eine Grenze festlegen. Im GI:­
rid)w.:t:r!.Jhrcn f;esd1iehc dies durm Di­
st:lnzierung gesenüber dem gesdlsdun­
lichen Hintergrund, z. B. d:ldurm, d:lß 
die: Rollen, welche Zeugen :lußerh:llb 
Jes Verf3hrens h:lben. nicht berücksichtige 
werden. Die Rclev3nz verfJ.hrense:nerner 
Rollen dieser Personen im Verhhren b.nn 
verschieden groß sein, da der Grundsatz 
der freien Bcweiswürd:gung dem Richrer 
die Fre iheit gibt, prozeßfremde Rollen un­
b::rücksichcige zu Il!sen. Auch . venr:luens­
würdige Persönlichkeiten .. müssen sich ihr 
Vertr:lucn im Prozeß erst verdienen. -
Al!c.~ d(,'r Richter $clbst muß von seine:'\ 
J.ncerel\ Rollen isoliert werden. indem er 
vo n der Ver:\ntwortung seiner richter­
lichen Entscheidungen in J.nderen gesell­
scn3A:lichen Bereichen enehStet wird. Durch 

Ausdifferenzierung steigt die Komplexic.:it 
der Situ::nion. dJ, verbhrensc:<terne Vor­
urteile als Reduktionsmiuc! in den Enc­
scheidunssprozeß nicht miteinbezogen wer­
den dürfen. Von daher gewinnt cas Ge­
ridlCS\'erbhren die rebti\"c Autonomie, 

um selbst zu bestimmen. v,'elche Fakten 
und Norrr.en rclev:lnt sind, wie sie zu in­
terpretieren und anzuwenden sind, in wel­
che Vc:rbindung sie geprJ,d,t werden so llen 
usw. 

Die ourch Ausdifferenzierung und Auto­
nomie ge~teigene Komplexidt des Ver­
hhrens muß daher mit um so wirks:lLT~eren 
Selckt:ommech:\nismen J.bgebal!t ~ .. erden_ 
Zur Analyse der psychischen und sozi:;len 
~[ec.."-::\ismen, die den Betroffenen eines 
P:-ozesses \'er:tnbHen, die Entscheidung::n 
unJ.bhingig vom Inh ::dt und von der Be­
gründung 31s bindend - nlcht :lUch no(­
'Q,.'c ndig- J.ls richtig - zu 3kzeptieren, be­
diene sich Luhm:lnn der RoUemheotie, mit 
deren Hilfe die legitimierende Wirkung 
rekonstruiert werden soll. Dem Richter 
oGlie::;:t es in besonderem Maße, für die 
Funktionsf:ibigkeie des Rollensyster.'l s des 
::;:eri.:.~dichen Vcrbhrens und die Erhll­
tung c er KOntlkte zu sorgen. Luhmanns 
Grundged;:nke beslgr, dJ.ß durcn das Rol­
lenspiel die Persönlichkeit eingebngen und 
ums;:b~ldet v,'ird und :luf diese w'eise zur 
.. Le:;itirr.;:tionc motiviert wird. So, wie 
Minisccri:l.IGÜrokrltien beim Entv:urf 

einer Gesetzes\'ori3ge die dJ.von Betroffe­
nen durcn ßerJ.cung und Anhörung am 
Ent$ci-cidunssp rozeß beteiligen, und dJ.­
dur6 Kritik u!1d Rcssentiments J.bsorbie-

ren, so wird :lUch der Bctroffene eines Pro­
zess!;'; durch seine Selbstd:ustdlung zum 
Urreil Scfi1hrt. Der Zwang zur Konsistenz 
der Sclbstdarstclii,;;';~ in der Beteiligung 

bei der Urteils6ndung vt.·rsch:irft sich durch 
die Orientierung des Verhh(ens aufWJ.hr­
heit und dadurch, dJ.ß nur ein ki.:iner Teil 
der möglichen fnformationen, eben der. C:I:­
verhhrensincern 3utOnom erJ.rbeitct wird. 
Geltung h:tt und prOtOkolliert wird. DJ.s 
Prinzip der Freiheit der AussaGe :\ Is Be­
dinsung der Gbubwürdigkeit und Wlhr­
heicsfindung hJ,c die latente Funktion, die 

Persönlimkeit zu engagieren und trigt so­
mit ebenso dazu bei, sich in dls Rollen­
spiel zu integrieren und zu verstricken, so 
dJ.ß J.m Ende die Situation nicht \'erbssen 
werden kann und das Urteil als leg itim 
erscheint. 
D ie Insticutionalisierung der Konflikte 
und der 19onale Verh:lndlungSSfil, die den 
aufhlligstcn Zug des gerichtlichen Ver­
bhrens ausmld,en, hat für desse:l Legiti­
Cilier:Jng ebenso wesentliche Bedeutung. 
Wenn Konflik te zugelassen werden sollen, 
muß für Sicherungen gegen deren Ausufe­
rung gesorgt sein, da Konflikte zu Gene­
rJ.lisierung tendieren , so dlß Eigenschlften 
d er Gegner in Konflikt gerlten, die J.n sich 
mit einander vertr:iglich sind. Eine KJ.nJ.­
lisierung der Konflikte in v::rb:lle Ausein­

andersetzung und konsentierte Regeln 
!,;.nn dieses Ziel J.lIeine nicht e:-reichen. 

Die Rollenditferenzierun~, in der die Ent­
s6eidum;skompecenz den BetroF.enen ent­
zogen iH, zwin;t die streitenden Gegner, 
wenn sie Eriolg hJ.ben wollen, zur Einfü­
gung in das sich enrwickelnde VerfJ.hrens­
sys:em und d3mit zur wechselseitigen An­
erkennung ihrer Rol!en als Parteien. D:ls 
Prinzip der Gle ich heic der Puceien iSt we­
sentlich. ir.sofern sich die Pl.tteien gegen­
seiti; Freibriefe für ihre Gegnersd,J.ft J.us· 
stellen. DeshJ.lb bnn im inscitutionali~ier­

ten Streit dJ.s Recht zum Streiten nicht be­
stritte:l werden und dJ.her auch nicht die 
Vertretbatkelt kontroverser Selbstdarstel­
lungen, so daß die Austragung des Kon­
flikts J.n RoUen gebunden bleibt und das 
Verfahrenssyscem nicht gesprengt werden 
k:tnn . 

Kritische Einsaczpunkte, auf deren The­
m:l(isierung hier des UmfJ.ngs h31ber und 
wegen der nur pJ.rtiellcn Dl.tstellung der 
rollenrheoret isd1en Erw:igungen Luhmlnns 
verzichtet werden soll, w:iren eine Ten-

J7 t 
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372 denz 2ur Immunisierung du Rechcspre­

chung g.sen innaltlid!e Kritik und die 
Verwendung des Lcgitimi[itsbcgriF.~ iilt 
!:I.eence Funktionen von Verf:l.f,ren, denen 
vieH.iche nur eine Sca6ii;sierungsfunkeion 
z:uge1procnen wer<i;:n sollce., während Le­

girimie:lt ::.n inhaltlichen lVjeuien :l.usge­
wie~':n werden sollte. 

V/rieb Möllcnmdt 

Hinweis du Redttktion 

//1 NT. 6/7 (jl4ni 1970) tür Z,it5chri{i 

<Im O/to-Suhr~lnJ/itu(, r 8lf,/in 41, POS/­
lad) :170) findet sich ~in Aulrarz, dcn u:ir 
zu, BlftJchwng ~mplehlen. Aul 64 Seirm 
bt:bandeln It'ollg,mg Müller und CbriHd 
Nt:usiiß unrtr dem Tiul ~Die Soz;.,lS/aa/S­
illusion und der Widuspruch von Lohn~ 
arbeit und Kapita/~ di~ ~Frtlge nttd, den 
spairrebtn Funkliontn des Staaltl l17r die 
Sicherung des KapiLalver~ertungJproz~s­

ses im enewickelcm Kapilalismus-. Olme 
(iner Rezension -:;o,zugrci!en, kann gesagt 
werden, daß du ),ulJatz eine guu Grund­
lege biettt lür die Erarbej,ung t:iner ttdii­

quaun Theorie d(J moderntn bürgerlichen 
.SozialiHische Politik- (herausgegeben SItZr1lts. 

Aus dem Inhalt der nächsten Hefte: 

H. J. KodJ, »Das soziale Ide::d des RAG .. - Anmerkungen zu einer Theorie rich­
terlimen Handeins - H. RotcleHihner, Zum Problem e:ner RidHersozio!ogie n­
j. Fuse, Idee einer Kommentierung des Strafgesetzbuches in sozialwissenschaft­

lieher Absicht - F. Sack, Selektion und Kriminalität - T. Moser, Licerarurbericht 
über psychoanalytische Kriminalitätstheorien - JC-D . Opp, Zur Anwendbarkeit 
der Soziologie im Scrafprozeß - St. Leibfn·ed. Kritik der Verwalrungsausbildung. 
Für die nachsten Hefte sind folgende Schwerpunkte voq;esenen: 4/70: Kriminali­

tät und abweichendes Verhalten; r/7 r: Staat und Verwaltung; 2/7 I: Marxis[i~ 

sme Rechmheorie. 
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